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zz) Regierungs - Bekanntmachung
vom Z. Zuny , xubl . denZ. Zuny igrZ.

Da bisher die Namens-Unterschriften Beglaubigung
der Vollmachten zu gerichtlichen Eingaben,^Untê schrw
der schriftlichen Einwilligungen Zu Ingrossa-Documenten.
tionen, und in anderen Fällen, wo eine
Beglaubigung der Unterschriften erforder¬
lich, hausig von Ossicialen attestirt worden
sind, deren Handschrift selbst den Behörden
nicht genugsam bekannt ist und also ihren
Zweck nicht erfüllt, so wird hiedurch mit
Sr . Herzogl. Durchlaucht Höchster Geneh¬
migung verordnet:

1) Daß künftig nur die Beamten(Amt¬
mann oder Amtsauditor) , die Secretaire
der Landgerichte und der höheren Collegien,
und andere auf das Protokoll beeidigte Of-
ficialen solche Beglaubigungen ertheilen
sollen;

2) Daß die Beglaubigung mit Beyfü-
gung der Amtsqualität des Attestanten, und
Beydruckung des Amts- oder kleinen Colle¬
gien- Siegels geschehen muß, so ferne nicht
das zu beglaubigende Document nur bey der
Behörde producirt wird, wvbey der Attestant
selbst angestellt ist, da dann dessen Amts-
Unterschri.fr ohne Siegel genügt.

3) An Gebühren sind für die Beglaubig
D
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